
Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem Mandantenrundschreiben II/2003 wollten wir Ihnen die steuerlichen
Änderungen mitteilen, die von der Regierung in Vorbereitung sind. Dies ist uns jedoch nicht
möglich, da die gesetzlichen Grundlagen noch nicht geschaffen worden.

Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wünsche
Steuerberater

Termine März 2003
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei
Zahlung durch

Überweisung1 Scheck/bar

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag² 10.3.2003 17.3.2003 17.3.20033

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag2 10.3.2003 17.3.2003 keine Schonfrist

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 10.3.2003 17.3.2003 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag 10.3.2003 17.3.2003 keine Schonfrist

Umsatzsteuer4 10.3.2003 17.3.2003 17.3.20033

1 Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden.
2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Wenn gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung gezahlt wird.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

Kein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung bei neuer Kreditaufnahme

Nach einer Entscheidung des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken hat eine Bank
keinen Anspruch auf eine so genannte Vorfälligkeitsentschädigung, wenn der Kunde zugleich
einen neuen, höheren Kredit aufnimmt.
In dem zu Grunde liegenden Fall hatte ein Bankkunde einen Millionenkredit vorzeitig
gekündigt und der Bank hierfür ein Vorfälligkeitsentgelt in sechsstelliger Höhe gezahlt. Nach
Abschluss von neuen Darlehensverträgen zu für das Kreditinstitut nicht schlechteren
Konditionen in einem den vorherigen Kredit übersteigenden Volumen verlangte der Kunde
die Rückerstattung der Vorfälligkeitsentschädigung.
Zu Recht, befand das Gericht, da die Vorfälligkeitsentschädigung als Schadensersatz für die
Bank zu verstehen sei, dieser aber auf Grund des Neugeschäfts mit dem selben Kunden gar
kein Schaden entstanden sei.
Die endgültige Entscheidung bleibt nun dem Bundesgerichtshof vorbehalten.

Kein Aprilscherz: Neue Mini-Job-Regelungen ab 1.4.2003

Die früheren so genannten 325-Euro-Jobs werden auf 400 Euro ausgeweitet. Sie sind auch
als Nebenjobs wieder möglich. Der Arbeitgeber entrichtet für geringfügig Beschäftigte
Pauschalabgaben in Höhe von insgesamt 25 v. H. Davon entfallen auf die
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Rentenversicherung 12 v. H. (mit einer Aufstockungsoption für Arbeitnehmer), auf die
Krankenversicherung 11 v. H. sowie eine Pauschalsteuer mit Abgeltungswirkung in Höhe von
2 v. H. (einschließlich Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag). Der Arbeitnehmer bleibt
steuer- und abgabenfrei.
Die Pauschalbeiträge und die Pauschalsteuer sollen an eine gemeinsame Stelle abgeführt
werden, deren Aufgabe es ist, die den Sozialversicherungsträgern und der Finanzverwaltung
jeweils zustehenden Teilbeträge an diese weiterzuleiten.
Bei Mini-Jobs in Privathaushalten betragen die Pauschalabgaben des Arbeitgebers zukünftig
12 v. H. (jeweils 5 v. H. für die Renten- und Krankenversicherung sowie 2 v. H. für eine
Pauschalsteuer einschließlich Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag). Die Pauschalsteuer lässt
keine Verrechnung mit der individuellen Steuer zu. Auch hier sollen die Pauschalbeiträge und
die Pauschalsteuer an eine Einzugsstelle abgeführt werden. Der Arbeitnehmer ist steuer- und
abgabenfrei.
Haushaltsdienstleistungen werden zukünftig steuerlich in unterschiedlicher Höhe gefördert:
Für Aufwendungen eines privaten Haushalts bei Mini-Jobs in Höhe von 10 v. H., höchstens
510 Euro; für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in privaten Haushalten
in Höhe von 12 v. H., höchstens 2.400 Euro; für den Einkauf von Haushaltsdienstleistungen
durch einen privaten Haushalt (z. B. Dienstleistungsagenturen) in Höhe von 20 v. H.,
höchstens 600 Euro.
Aufbauend auf dem geltenden Recht sollen geringfügige Beschäftigungen sowohl im
gewerblichen Bereich als auch in Privathaushalten zusammengerechnet werden. Dies führt
zur Versicherungspflicht bei Überschreiten des Grenzwertes von 400 Euro, bei
zusammengerechneten Entgelten zwischen 400 und 800 Euro gilt eine Sonderregelung für
die so genannte Gleitzone. Versicherungspflichtige Hauptbeschäftigungen werden mit
geringfügigen Beschäftigungen zusammengerechnet. Eine Nebenbeschäftigung bis zu 400
Euro ist allerdings anrechnungsfrei.
Die so genannte Gleitzone (erweiterter Niedriglohn-Sektor) wird oberhalb von 400 Euro bis
zur Grenze von 800 Euro eingeführt. Oberhalb von Arbeitsentgelten von 400 Euro besteht
danach Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung. Hier setzt der volle
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für das gesamte Arbeitsentgelt ein. Für
Arbeitsentgelte zwischen 400 und 800 Euro steigt der vom Arbeitnehmer für das gesamte
Arbeitsentgelt zu zahlende Anteil linear bis zum vollen Arbeitnehmeranteil an.
Ab einem Arbeitsentgelt von über 400 Euro erfolgt eine individuelle Besteuerung. Wird eine
Nebenbeschäftigung über 400 Euro bis 800 Euro neben einer versicherungspflichtigen
Hauptbeschäftigung von mehr als 800 Euro ausgeübt, so gelten die Regelungen für die
Gleitzone für die Nebenbeschäftigung nicht; hier werden Beiträge auf das
zusammengerechnete Entgelt erhoben.

Verschwiegenes Auslandsvermögen kann für Erben teuer werden

Dass die Erben unbekanntes Auslandsvermögen des Erblassers teuer zu stehen kommen
kann, zeigt der nachfolgende Fall:
Der Sohn war auf Grund notariellen Testaments, das keine Angaben über Auslandsvermögen
enthielt, Alleinerbe seines verstorbenen Vaters geworden und hatte ordnungsgemäß eine
Erbschaftsteuererklärung mit den ihm bekannten Daten abgegeben. Mehr als ein Jahr später
entdeckte der Sohn, dass der Vater Konten in Luxemburg unterhalten hatte. Er meldete die
Daten sowohl dem für die Erbschaftsteuer zuständigen als auch dem Wohnsitz-Finanzamt des
Vaters und zahlte die Erbschaftsteuer nach.
Einige Monate später zahlte er auch die Einkommen- und Vermögensteuer sowie die
Hinterziehungszinsen für die vom Vater verschwiegenen Einkünfte und Vermögen nach und
beantragte, die Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung der Steuernachzahlungen zu
mindern. Das Finanzamt lehnte dies ab.
Das Finanzgericht Düsseldorf folgte der Auffassung des Finanzamts mit der Begründung, dass
im Zeitpunkt des Erbfalls keine wirtschaftliche Belastung des Erben vorgelegen hatte, weil
eine Inanspruchnahme durch das Finanzamt unwahrscheinlich und eine Aufdeckung des
verschwiegenen Auslandsvermögens nicht zu erwarten war. Auch die Anzeigepflicht des
Erben ändere daran nichts.
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Verschwiegenes Auslandsvermögen kann für Erben insbesondere dann problematisch
werden, wenn der Erblasser vor seinem Tod das Vermögen weitestgehend aufgebraucht
hat, so dass es für die Steuernachzahlungen nicht mehr ausreicht.

Strafrecht: Vorenthalten von Sozialversicherungs-Arbeitnehmerbeiträgen

Wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung
vorenthält, macht sich strafbar. Dies gilt unabhängig davon, ob der Lohn tatsächlich gezahlt
wurde. Die Beitragspflicht entsteht bereits durch die versicherungspflichtige Beschäftigung
eines Arbeitnehmers gegen Entgelt.
Allein die verspätete Zahlung der Arbeitnehmerbeiträge reicht allerdings nicht aus; vielmehr
muss der verpflichtete Arbeitgeber auch die tatsächliche und rechtliche Möglichkeit zur
Erfüllung dieser sozialversicherungsrechtlichen Verbindlichkeit gehabt haben.
Diese Möglichkeit besteht z. B. dann nicht, wenn der Handlungspflichtige zum
Fälligkeitszeitpunkt zahlungsunfähig ist. Er macht sich aber dennoch strafbar, wenn er bereits
im Vorfeld Anzeichen von Liquiditätsproblemen erkannt und es unterlassen hat, besondere
Anstrengungen zur Sicherstellung der Abführung der Arbeitnehmerbeiträge zu
unternehmen. Diese Anstrengungen gehen allerdings nicht soweit, dass er Vermögenswerte
dem Zugriff anderer Gläubiger von titulierten Forderungen entziehen darf oder Kreditmittel
beschaffen muss, deren Rückzahlung er nicht gewährleisten kann.

Rückstellung für die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen

Für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen kann eine Rückstellung zu bilden sein, wenn sich ein
Unternehmer auf Grund eines konkreten Gesetzesbefehls und einer Sanktion der
Verpflichtung nicht entziehen kann. Der Bundesfinanzhof sieht deshalb die Notwendigkeit,
eine Rückstellung für den zukünftigen Aufbewahrungsaufwand von Geschäftsunterlagen zu
bilden. Die Aufbewahrungspflichten ergeben sich z. B. aus den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und der Abgabenordnung. Eine vorzeitige Vernichtung der
Geschäftsunterlagen ist bei Bankrott strafbar.
Der Unternehmer ist verpflichtet, die Geschäftsunterlagen sechs bzw. zehn Jahre
aufzubewahren. Diese Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten muss in Höhe der
Vollkosten für die zukünftige Archivierungszeit gebildet werden, z. B. anteilige Miete für das
Archiv. In der Steuerbilanz gilt bei dieser Rückstellung für die Sachleistungsverpflichtung eine
Abzinsungspflicht.

Langjährige Verluste eines Freiberuflers als Liebhaberei

Die Finanzverwaltung greift verstärkt solche Fälle auf, bei denen Freiberufler nach Erreichen
des Rentenalters negative Einkünfte aus selbstständiger Arbeit deklarieren. Man geht davon
aus, dass dieser Personenkreis aus persönlichen Gründen eine Praxis weiterführt, um
Ausgaben für Fahrzeuge usw. absetzen zu können.
Im entschiedenen Fall hatte ein älterer Architekt über mehrere Jahre Verluste deklariert, die
im Wesentlichen dadurch entstanden waren, dass er Personalkosten für die Beschäftigung
seines einen anderen Beruf ausübenden Sohnes, die üblichen Betriebsausgaben und nicht
unerhebliche, dem Privatbereich zuzuordnende Kosten geltend machte. Dagegen standen
nur geringfügige Einnahmen von etwa 2.000 € pro Jahr. Der Architekt erzielte aber
erhebliche Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Verluste steuerlich dann nicht anzuerkennen
sind, wenn sie von einem Freiberufler über mehrere Jahre aus persönlichen Gründen oder
Neigungen hingenommen werden.

Kindergeld für ein volljähriges Kind trotz Kindesvermögen

Im Bürgerlichen Recht haben auch volljährige Kinder, die außer Stande sind, sich selbst zu
unterhalten, keinen Unterhaltsanspruch gegen ihre Eltern, wenn die Kinder eigenes
Vermögen besitzen. Der Bundesfinanzhof hat für das Steuerrecht jetzt in zwei Fällen anders
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entschieden:

● Das Grundstück eines durch Unfall schwerstbehinderten Kindes wurde von der
Betreuerin verkauft und das Geld verzinslich angelegt.

● Bei einem durch ärztlichen Kunstfehler seit der Geburt schwerstbehinderten Kind
wurde der vom Krankenhaus gezahlte Schadensersatz verzinslich angelegt.

Für die Beurteilung der Frage, ob die Eltern behinderter Kinder Anspruch auf Kindergeld
haben, ist das eigene Vermögen der Kinder nicht mitzurechnen. Zu berücksichtigen sind
lediglich die Einkünfte aus dem Vermögen.
Zur Beurteilung der Unfähigkeit zum Selbstunterhalt sind die gesamten Kosten des
Lebensbedarfs mit den finanziellen Mitteln des Kindes zu vergleichen. Dabei setzt sich der
Lebensbedarf aus dem Grundbedarf und dem behinderungsbedingten Mehrbedarf
zusammen. Decken die finanziellen Mittel (ohne Vermögen) die Gesamtkosten des
Lebensbedarfs des Kindes nicht, dann ist steuerlich von der Unfähigkeit zum Selbstunterhalt
auszugehen.

Geschäftsveräußerung im Ganzen auch bei bloßer Vermietung zurückbehaltener
wesentlicher Betriebsgrundlagen

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt auch dann vor, wenn der Unternehmer einzelne
wesentliche Betriebsgrundlagen nicht mitübereignet, sondern dem Übernehmer nur
langfristig zur Nutzung überlässt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Die
Geschäftsveräußerung unterliegt deshalb nicht der Umsatzsteuer. Insbesondere bei
Zurückbehaltung und anschließender Vermietung von Betriebsgrundstücken an den Käufer
ist dies von Bedeutung.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Preisnachlassgutscheinen

Werden durch einen Hersteller Preisnachlassgutscheine ausgegeben, für die er nach dem
Kauf durch den Endverbraucher (Kunden) eine Erstattung an den Einzelhändler leistet,
bestimmt sich die Bemessungsgrundlage dieses Umsatzes nach dem Verkaufspreis der Ware
vermindert um den Wert der Gutscheine. Die Minderung der Bemessungsgrundlage tritt
unabhängig davon ein, ob zwischen Hersteller und Einzelhändler noch ein Zwischenhändler
geschaltet ist.
Diese durch den Europäischen Gerichtshof entwickelten Grundsätze wurden durch die
deutsche Finanzverwaltung nicht übernommen. Nach einem aktuellen Urteil des
Europäischen Gerichtshofs hat die Bundesrepublik Deutschland damit gegen EU?Recht
verstoßen, weil sie keine Vorschriften erlassen hat, die im Fall der Erstattung von
Preisnachlassgutscheinen eine Berichtigung der Besteuerungsgrundlage des Herstellers
zugelassen hat. In den Fällen, in denen die Finanzverwaltung somit weiterhin die Minderung
der Bemessungsgrundlage nicht zulässt, kann auf diese Rechtsprechung verwiesen werden.

Kreditkartenvertrag: Unwiderruflichkeit der Zahlungsanweisung

In der Unterzeichnung eines Belastungsbelegs liegt die Weisung des Kreditkarteninhabers an
das Kreditkartenunternehmen, an das Vertragsunternehmen zu zahlen.
Diese Weisung ist grundsätzlich unwiderruflich, das Vertragsunternehmen erlangt einen
selbstständigen Zahlungsanspruch gegen das Kreditkartenunternehmen, dem Einwendungen
aus dem Valutaverhältnis zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen nicht entgegen
gehalten werden können. Dies gilt allerdings nicht, wenn eine hiervon abweichende
vertragliche Vereinbarung vorliegt oder das Vertragsunternehmen das
Kreditkartenunternehmen rechtsmissbräuchlich in Anspruch nimmt, weil dem
Vertragsunternehmen eine Forderung gegen den Karteninhaber offensichtlich nicht zusteht.

Rauchen im Betrieb kann jetzt generell verboten werden
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Durch eine Novellierung der Arbeitsstättenverordnung wurde klargestellt, dass der
Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat, damit die nicht rauchenden
Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch
geschützt sind. Die Neuregelung geht grundsätzlich davon aus, dass Passivrauchen
gesundheitsschädlich ist.
Zwar hat der Arbeitgeber im Prinzip ein Auswahlermessen bezüglich der von ihm zu
treffenden Maßnahmen, diese müssen aber wirksam sein.
Insofern kommt es nicht darauf an, ob die vom Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen
baulicher, lüftungstechnischer oder organisatorischer Art inklusive eines eventuellen
Rauchverbots die Raucher unter den Arbeitnehmern unverhältnismäßig belasten, indem sie
etwa ihren ungestörten Rauchgenuss beeinträchtigen. Vielmehr ist nur darauf abzustellen,
ob die Nichtraucher unter den Arbeitnehmern wirksam geschützt werden.
Lediglich in Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr sind die Pflichten des Arbeitgebers
eingeschränkt: Hier muss er Schutzmaßnahmen im obigen Sinne nur treffen, soweit die
Natur des Betriebs und die Art der Beschäftigung es zulassen. Hieraus sollen sich z. B.
Ausnahmen für Gaststätten ergeben.
Bisher bestand eine ausdrückliche Pflicht zu Maßnahmen des Nichtraucherschutzes lediglich
für Pausen-, Bereitschafts- und Liegeräume.
Die Einhaltung der neuen Vorschriften wird von den Gewerbeaufsichtsämtern überprüft.

Arbeitgeberzuschüsse zur Altersversorgung eines Gesellschafter - Geschäftsführers
sind nicht steuerfrei

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer hatte 1968 einen Antrag auf Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht gestellt. Die zuständige Einzugsstelle gab dem Antrag statt, und
seitdem entrichtete der Geschäftsführer Beiträge zu einer befreienden Lebensversicherung.
Er war der Ansicht, dass die Zuschüsse zu dieser befreienden Lebensversicherung auf Grund
der besonderen Umstände steuerfrei waren.Der Bundesfinanzhof ist dieser Auffassung
entgegengetreten. Für die Steuerbefreiung solcher Zuschüsse kommt es alleine darauf an,
dass der Arbeitnehmer im Jahr der Zahlung der Zuschüsse sozialversicherungspflichtig ist.
Daran ändert auch der Gesetzeswortlaut der maßgeblichen Vorschrift nichts, wo es heißt „¼
wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht ¼ befreit worden ist".

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr!

© LKL Steuerberatungsgesellschaft mbH 



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowPSXObjects true

  /AllowTransparency false

  /AntiAliasColorImages false

  /AntiAliasGrayImages false

  /AntiAliasMonoImages false

  /AutoFilterColorImages true

  /AutoFilterGrayImages true

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /All

  /Binding /Left

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /CalGrayProfile (None)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Warning

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /ColorACSImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /ColorConversionStrategy /sRGB

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning

  /ColorImageResolution 150

  /ColorSettingsFile ()

  /CompatibilityLevel 1.5

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /CreateJDFFile false

  /CreateJobTicket false

  /CropColorImages true

  /CropGrayImages true

  /CropMonoImages true

  /DSCReportingLevel 0

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /Description <<

    /CHS <FEFF4F7F75288FD94E9B8BBE7F6E751F6210002000410064006F0062006500200050004400460020658768635E7653EF572851764E2D530562EC5D4C51655F0F75355F71300156FE5C42548C4EA44E9251437D20FF0C4F8B59828D8594FE63A5300188685355548C7FFB8F6C30028FD94E9B002000410064006F0062006500200050004400460020658768637B2654080020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020621666F49AD87248672C768489816C423002>

    /CHT <FEFF4F7F752890194E9B8A2D5B9A7522751F5305542B51675D4C5F717247300157165C644EE553CA4E9252D551437D200020002859828D8590237D503001886855AE548C6ED19F20630754116548679C7B49002900207684002000410064006F006200650020005000440046002065874EF6300290194E9B002000410064006F006200650020005000440046002065874EF682070020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020621666F49AD87248672C76F85BB93002>

    /DAN (Brug disse indstillinger til at generere Adobe PDF-dokumenter, som indeholder integrerede film, lag og interaktive elementer som f.eks. hyperlinks, formularer og Overgange. Disse Adobe PDF-dokumenter er kompatible med Acrobat og Adobe Reader 6.0 eller nyere.)



    /ENU (Use these settings to generate Adobe PDF documents that can include embedded movies, layers, and interactive elements such as hyperlinks, forms, and rollovers. These Adobe PDF documents are compliant to Acrobat and Adobe Reader 6.0 or later.)





    /ITA (utilizzare queste impostazioni per generare documenti Adobe PDF che includano filmati, livelli ed elementi interattivi incorporati, ad esempio, link ipertestuali, moduli e rollover. Tali documenti Adobe PDF saranno compatibili con Acrobat e Adobe Reader 6.0 o versioni successive.)





    /NLD (Gebruik deze instellingen voor het genereren van Adobe PDF-documenten die zijn geoptimaliseerd voor weergave op mobiele apparaten. Gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)









  >>

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.10000

  /DoThumbnails false

  /DownsampleColorImages true

  /DownsampleGrayImages true

  /DownsampleMonoImages true

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedJobOptions false

  /EmbedOpenType false

  /EmitDSCWarnings false

  /EncodeColorImages true

  /EncodeGrayImages true

  /EncodeMonoImages true

  /EndPage -1

  /GrayACSImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning

  /GrayImageResolution 150

  /ImageMemory 1048576

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /LockDistillerParams true

  /MaxSubsetPct 100

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageMinResolution 150

  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning

  /MonoImageResolution 300

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OPM 1

  /Optimize true

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AllowImageBreaks false

      /AllowTableBreaks true

      /ExpandPage false

      /HonorBaseURL true

      /HonorRolloverEffect true

      /IgnoreHTMLPageBreaks false

      /IncludeHeaderFooter false

      /MarginOffset [

        0

        380.99997

        253.99997

        253.99997

      ]

      /MetadataAuthor ()

      /MetadataKeywords ()

      /MetadataSubject ()

      /MetadataTitle ()

      /MetricPageSize [

        0

        0

      ]

      /MetricUnit /inch

      /MobileCompatible 0

      /Namespace [

        (Adobe)

        (GoLive)

        (8.0)

      ]

      /OpenZoomToHTMLFontSize false

      /PageOrientation /Portrait

      /RemoveBackground false

      /ShrinkContent true

      /TreatColorsAs /MainMonitorColors

      /UseEmbeddedProfiles true

      /UseHTMLTitleAsMetadata true

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /BleedOffset [

        0

        0

        0

        0

      ]

      /ConvertColors /ConvertToRGB

      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)

      /DestinationProfileSelector /UseName

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements true

      /GenerateStructure true

      /IncludeBookmarks true

      /IncludeHyperlinks true

      /IncludeInteractive true

      /IncludeLayers true

      /IncludeProfiles true

      /MarksOffset 6

      /MarksWeight 0.25000

      /MultimediaHandling /EmbedAll

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PageMarksFile /RomanDefault

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0

    0

    0

    0

  ]

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXTrapped /False

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0

    0

    0

    0

  ]

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /ParseICCProfilesInComments true

  /PassThroughJPEGImages false

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo false

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments false

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Preserve

  /UCRandBGInfo /Remove

  /UsePrologue false

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

>> setdistillerparams

<<

>> setpagedevice





